
 [Kommentierung des DSGV]

Muster nach § 16 Abs. 2 VglWebV, Stand: 04.10.2018

Bereitstellung1

der Vergleichskriterien gemäß § 17 Nrn. 2 und 3 ZKG

für Betreiber einer Vergleichswebsite

Name des Zahlungsdienstleisters:2

Kontobezeichnung(en): 3

Datum:4

Angaben zum Filialnetz
(§ 17 Nr. 2 ZKG in Verbindung mit § 4 VglWebV)

Filialen (Anzahl der inländischen Zweigstellen)

Postleitzahl(en) der inländischen Zweigstellen

⟨Anzahl⟩5 

⟨12345, 12346⟩ und/oder 
⟨12300 – 12345⟩6 

Angaben zum Geldautomatennetz
(§ 17 Nr. 3 ZKG in Verbindung mit § 5 VglWebV)

Geldautomaten (Anzahl der inländischen Selbstbedienungsgeräte, 
die die Ausgabe von Bargeld ermöglichen und an denen der Kunde 
die Geldausgabefunktion mit einer zum Zahlungskonto 
ausgestellten Zahlungskarte unentgeltlich nutzen kann)

Unentgeltliche Nutzung der Geldausgabefunktion solcher 
Automaten im Ausland mit einer zum Zahlungskonto ausgestellten 
Zahlungskarte

⟨Anzahl⟩7

⟨ja/nein⟩8

1 Über die konkrete Art und Weise, wie das Dokument (mit den darin enthaltenen Vergleichskriterien) 
bereitzustellen ist, wird eine separate Information des Sparkassen-Finanzportals erfolgen.
Grundsätzlich ist das Dokument auf der Website des Instituts in geeigneter Form bereitzustellen. Die 
Form ist geeignet, wenn das Muster verwendet (und ordnungsgemäß befüllt) wird. Das Muster muss 
zusammenhängend mit der Entgeltinformation im Internet bereitgestellt werden und die Ziel-URL der 
Website des Instituts, auf der die Vergleichskriterien bereitgestellt werden, darf nicht regelmäßigen 
Änderungen unterliegen. 

2 Der Name des Zahlungsdienstleisters (= Name der Sparkasse) ist zu nennen. Weitere 
Kontaktangaben (Anschrift, Telefonnummer etc.) sind nicht mit anzugeben.

Logo des 

Zahlungs-

dienstleisters

Sparkasse Duisburg

 Giro Komfort,  Giro Klassik,  Giro Start,  Giro Student, 
 Giro Online, Geschäftsgirokonto

30.10.2020

23

47051, 47053, 47055, 47057, 47058, 47119, 47137, 47139, 47166, 47167, 47169, 47178, 
47179, 47198, 47199, 47226, 47228, 47229, 47239, 47249, 47259, 47269, 47279, 47475

nein
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